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§ 56 GBG 1955
 GBG 1955 - Allgemeines Grundbuchsgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.06.2024

1. (1)Das Gesuch um Eintragung des Rechtes oder der Löschung, für die die Rangordnung angemerkt worden ist, ist

unter Vorlage der Ausfertigung des die Anmerkung bewilligenden Beschlusses innerhalb der im § 55 festgesetzten

Frist anzubringen. Wird über dieses Gesuch die Einverleibung oder Vormerkung bewilligt, so kommt der

Eintragung die angemerkte Rangordnung zu.

2. (2)Die Eintragung in der angemerkten Rangordnung kann selbst dann bewilligt werden, wenn die Liegenschaft

oder die Hypothekarforderung nach dem Einschreiten um die Anmerkung der Rangordnung an einen Dritten

übertragen oder belastet worden wäre.

3. (3)Wird über das Vermögen des Eigentümers der Liegenschaft oder des Hypothekargläubigers vor der

Überreichung des Eintragungsgesuches ein Insolvenzverfahren eröffnet, so kann die Eintragung nur dann

bewilligt werden, wenn die Urkunde über das Geschäft schon vor dem Tage der Eröffnung des

Insolvenzverfahrens ausgefertigt war und der Tag ihrer Ausfertigung durch eine gerichtliche oder notarielle

Beglaubigung dargetan ist. Entspricht die Urkunde diesen Voraussetzungen nicht, so ist die Zulässigkeit der

Eintragung nach den Vorschriften der Insolvenzordnung zu beurteilen.
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